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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

933014_773268_2598167_Wachs-kristallklar

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Konservierungsmittel / Wachs 

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

IWETEC GmbHFirmenname:

Straße: Werner-von-Siemens-Str. 16

Ort: D-36041 Fulda

Telefon: Telefax:+49 661 9764-0 +49 661 9764-150

sdb@iwetec.deE-Mail:

https://iwetec.comInternet:

Qualitätssicherung Mo.-Do.: 7.15-16.00 Uhr / Fr. 7.15-14.00 UhrAuskunftgebender Bereich:

Notruf: GIZ Nord +49 (0)551 - 19 2401.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Asp. Tox. 1; H304

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

Sicherheitshinweise
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P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P370+P378 Bei Brand: Kohlendioxid (CO2).Löschpulver.Wassersprühstrahl. zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften zuführen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Hinweis zur Kennzeichnung

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung : nicht anwendbar 

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Poliermittel und Wachsmischungen
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

75-100 %Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

927-241-2 01-2119471843-32

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

927-241-2 75-100 %Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% 

Aromaten

dermal:  LD50 = >5000 mg/kg; oral:  LD50 = >5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Allgemeine Hinweise

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Auftreten von Symptomen oder in 

Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Druckdatum: 11.08.2023 Revisions-Nr.: 1,06 - Ersetzt die Version: 1,05 D - de



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
IWETEC GmbH

933014_773268_2598167_Wachs-kristallklar

Überarbeitet am: 16.03.2023 Materialnummer: 933014 Seite 3 von 11

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. 

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kopfschmerzen. Benommenheit. Schwindel. 

Mögliche Gefahren: Lungenödem. Pneumonie

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege gesundheitsschädlich sein.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2). Schaum. Trockenlöschmittel. Wassersprühstrahl.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. 

Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, giftig. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Dämpfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfähige Gemische. 

Produkt schwimmt im Löschwasser auf und kann sich wieder entzünden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug.

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. 

Fernhalten von: Material, brennbar.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Personen in Sicherheit bringen. 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 

rauchen. 

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden 

benachrichtigen.In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

Große Mengen an verschüttetem Material: 

Größere Mengen eindämmen und mit ex-geschützter Pumpe in Behälter pumpen.

Für Reinigung
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Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn eine 

lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend 

technisch belüftet werden. 

Geeignetes Material für Behälter/Anlagen: Material, lösungsmittelbeständig. 

Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und Kellern 

in höherer Konzentration sammeln.  Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei Ansammlung in tiefer gelegenen 

oder geschlossenen Räumen besteht erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. 

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Berührung mit den Augen vermeiden. Berührung mit der Haut vermeiden. 

maximale Prozesstemperatur: 20 °C

Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nur 

antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden. 

Nur im Freien verwenden. Nur in explosionsgeschützten Räumen verwenden. 

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Explosionsgefahr!

Im entleerten Gebinde können sich zündfähige Gemische bilden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht 

gründlich waschen, ggf. duschen. 

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Kühl aufbewahren. 

Geeignetes Fußbodenmaterial: lösungsmittelbeständig 

Der Fußboden soll dicht, fugenlos und nicht saugfähig sein. Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Lebensmittel- und Futtermittel, Oxidationsmittel.

Zusammenlagerungshinweise

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Hitze schützen. Gegen direkte 

Sonneneinstrahlung schützen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

3 (Entzündbare Flüssigkeiten)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
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8.1. Zu überwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 871 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 77 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 46 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 46 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 185 mg/m³

Kohlenwasserstoffe C9-C10, n-alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten

Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert:  TRGS 900: 1500 mg/m³

TWA: 1200 mg/m³; 226 ppm

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/ den Stoff/die Zubereitung 

sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/die 

Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung 

der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 

Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht 

vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 

NBR (Nitrilkautschuk).  >=0,7 mm; Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und 

Arbeitskleidung tragen.

Körperschutz

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. 

Kombinationsfiltergerät / Partikelfiltergerät (DIN EN 143)   ( P2 bzw. P3 / Gasfiltergerät (DIN EN 141).  Typ A)

Aerosol- oder Nebelbildung: Geeigneten Atemschutz verwenden.

Atemschutz

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: weiß

mildGeruch:

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Prüfnorm

140 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:
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nicht anwendbarEntzündbarkeit:

0,6 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

6,5 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 27 °C DIN EN ISO 2719

Zündtemperatur: 238 °C

pH-Wert (bei 20 °C): nicht anwendbar

Kinematische Viskosität:

  (bei 40 °C)

1,9 mm²/s

Wasserlöslichkeit: Nicht bzw. wenig mischbar.

3,0 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dichte (bei 15 °C): 0,775 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Das Produkt ist:  nicht explosionsgefährlich. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Explosionsgefahren

Selbstentzündungstemperatur

nicht bestimmtFeststoff:

Oxidierende Gase: nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Lösemittelgehalt: Substanz, organisch  85 %

VOC (EU) 658,75 g/l

Festkörpergehalt: 15 %

Dynamische Viskosität:

  (bei 20 °C)

nicht bestimmt

Weitere Angaben

Entzündbare Flüssigkeiten: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Entzündbare Feststoffe: nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Gefahren: Bildung von:  Pyrolyseprodukte, toxisch.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Ratte.LD50 >5000 

mg/kg
oral

Kaninchen.LD50 >5000 

mg/kg
dermal

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, Isoalkane, 

cyclische Verbindungen, <2% Aromaten)

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu narkoseähnlichen Zuständen. 

(Kopfschmerzen. Schwindel.)

Die gesundheitsgefährdenden Eigenschaften der Zubereitung wurden auf Basis der zu den Komponenten 

vorliegenden Daten bewertet. 

Nach Einatmen:  Reizt die Schleimhäute. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Nach Einatmen hoher Konzentrationen können auftreten: 

Kopfschmerzen. Übelkeit. Erbrechen. Schwindel. Narkosezustand. 

Nach Augenkontakt: Reizend 

Nach Einatmen: Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole Reizt die Schleimhäute. Atemwege 

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zu toxischen 

Lungenödem führt. 

Bei Hautkontakt 

Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.

Erfahrungen aus der Praxis

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Schädlich für Fische. 

Wassergefährdungsklasse:  1  schwach wassergefährdend 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen 

Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und 

prozessspezifisch durchzuführen. (Bemerkung: Die Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen gemäß AVV 

sind aufzuführen)

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Restentleerte, nicht ausgetrocknete Gebinde, sind als Behältnisse mit schädlichen Restanhaftungen durch 

Fachleute zu entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1139

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Schutzanstrichlösung

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1139
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14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

SCHUTZANSTRICHLÖSUNG (einschließlich solcher zur 

Oberflächenbehandlung oder Beschichtung für industrielle oder andere 

Zwecke wie Fahrzeuggrundierung oder Fassinnenbeschichtung)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 640E

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1139

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for 

industrial purposes such as vehicle under-coating, drum or barrel lining)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften:  955

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

EmS: F-E, S-E

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E1

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1139

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Coating solution

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10 L

Passenger LQ: Y344

Freigestellte Menge: E1

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355

IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366

IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung : Entzündbare flüssige Stoffe
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40

85 % (658,75 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

WGK-SelbsteinstufungStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport desmarchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 3; H226 Auf Basis von Prüfdaten

Asp. Tox. 1; H304

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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